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 Veröffentlicht am 22.02.1956

Norm

ABGB §1326 B1

Rechtssatz

Wenn die unfallbedingten Narben im Gesichte der dreizehnjährigen Klägerin durch einen nicht sehr schmerzhaften

Eingri5 fast völlig beseitigt werden können, so wäre nur dann etwas für Verunstaltung zuzusprechen, wenn in der

Zwischenzeit das bessere Fortkommen verhindert gewesen wäre.
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